
Thursday, 6. June 2019
Liebe aktive Mitglieder,    

zunächst einmal möchte sich der Vorstand herzlich bei euch bedanken für eure treue und
regelmäßige ehrenamtliche Arbeit in unserem Verein. In den verschiedensten Bereichen
und auf allen Ebenen wird engagiert und verantwortungsvoll wertvolle Arbeit geleistet,
ohne die es unseren Verein nicht gäbe. Wir vertrauen auf die Kompetenz jeder und jedes
Einzelnen und freuen uns, wenn ihr auch weiterhin „mit Leib und Seele“ dabei bleiben
wollt.

Dennoch müssen wir die allermeisten von euch mit einer bürokratischen Hürde belegen,
denn am 01.01.2012 ist  das neue Bundeskinderschutzgesetzt  in  Kraft  getreten.  Dieses
Gesetz soll sicherstellen, dass keine in sexueller Hinsicht vorbestraften Personen in der
Kinder-  und  Jugendarbeit  tätig  werden  können  um  Kinder,  Jugendliche  und  junge
Erwachsene  vor  sexuellen  Übergriffen  jeder  Art  zu  schützen.  Der  Schutz  der  uns
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen war und ist für uns in der
DLRG immer ein besonders hohes Gut, mit dem wir in unserem Verband sehr sorgfältig
umgegangen sind und auch weiterhin umgehen werden.

Mit  dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes  und den damit  verbundenen Ausführungs-
bestimmungen ergeben sich für  uns in  der DLRG neue Rahmenbedingungen,  die wir
erfüllen müssen. So sind u.a. die Jugendämter verpflichtet, mit den freien Trägern der
Jugendhilfe  Vereinbarungen  nach  §  72a  SGB  VIII  mit  dem  Ziel  abzuschließen,  den
Ausschluss  einschlägig  vorbestrafter  Personen  von  der  Betreuung,  Beaufsichtigung,
Erziehung  und  Ausbildung  von  Kindern  und  Jugendlichen  oder  Tätigkeiten  mit
vergleichbaren Kontakten sicher zu stellen.

Wir haben deshalb eine verbindlich vorgeschriebene schriftliche Vereinbarung mit dem
Jugendamt unterschrieben. In dieser Vereinbarung wird definiert, welche ehrenamtlichen
Tätigkeiten in der DLRG Ortsgruppe Düren e.V. aufgrund der Art, Dauer, Regelmäßigkeit
und  Intensität  des  Kontaktes  sowie  dem  Aufbau  eines  gesonderten  Vertrauens-
verhältnisses zukünftig nur nach Einsicht in das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis
wahrgenommen werden dürfen.

Das bedeutet, dass ab sofort alle ehrenamtlichen Mitarbeiter ein erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis  vorlegen  müssen,  die  zu  folgenden  Personenkreisen  zählen:  alle
Riegenleiter und –helfer ab 14 Jahren,  Aufsichtspersonen in Umkleiden und Duschen,
Wachleiter  und  stellvertretende  Wachleiter,  Bootsführer,  alle  Mitglieder  des  Jugend-
vorstandes,  Betreuer  bei  Jugendfahrten,  Vorstandsmitglieder  mit  entsprechendem
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Aufgabenbereich und verschiedene andere Personen.  Dieses Zeugnis  darf  bei  Vorlage
nicht älter als drei Monate sein und muss spätestens alle fünf Jahre erneuert werden.
Anlassbezogen kann die Vorlage eines aktuellen Zeugnisses verlangt werden. 

Für minderjährige Tätige von 14 bis 17 Jahren sind deren Erziehungsberechtigte für die
Beantragung und Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses verantwortlich. Natürlich
können Sie ihrem jugendlichen Kind die Unterlagen mitgeben, Sie müssen dafür nicht
persönlich im Bad erscheinen.

Ihr findet alle nötigen Unterlagen und Informationen, die ihr für die Beantragung braucht,
diesem Schreiben beigefügt. Kosten entstehen euch dafür nicht, ihr müsst lediglich das
Führungszeugnis bei der für eure Anschrift zuständigen Gemeinde beantragen und im
Original unserer Schatzmeisterin, Vera Hepp, vorlegen.

Auf  diesem Schreiben ganz  unten findet  ihr  auch das  Datum,  bis  wann ihr  das  Füh-
rungszeugnis  bei  Vera  Hepp  vorlegen  müsst.  Die  Daten  werden  selbstverständlich
vertraulich  behandelt.  Vera  Hepp  wird  an  regelmäßigen  Terminen  im  Schwimmbad
anzutreffen sein. Bitte nutzt diese Anwesenheit zur Vorlage.

Danach darf niemand, ohne Ausnahme, mehr für unseren Verein im Bereich der Kinder-
und Jugendarbeit tätig sein, der die notwendigen Unterlagen nicht beigebracht hat. Die
DLRG Ortsgruppe Düren e.V. ist  gesetzlich verpflichtet, die Einhaltung dieser Vorschrift
ohne Ausnahmen umzusetzen und streng zu kontrollieren. Dazu gehört es auch, alle fünf
Jahre ein neues aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Wir bitten euch also
herzlich darum, eure Unterlagen so schnell wie möglich vorzulegen, um euch und uns
unnötigen Ärger und Arbeit zu ersparen. Vielen Dank dafür!

Gleichzeitig  bitten  wir  euch  darum,  den  beiliegenden  Ehrenkodex  der  DLRG  und  die
Datenschutzerklärung zur Speicherung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit
der Einführung und Kontrolle des erweiterten Führungszeugnisses zu unterzeichnen und
uns einzureichen. Mit Unterzeichnung des Ehrenkodexes möchten wir, wie übrigens auch
viele  andere  Gliederungen,  sicherstellen,  dass  jedem  die  Grundsätze  im  Umgang
miteinander bekannt sind und der Wille zu entsprechendem Handeln ausgedrückt wird.
Wir hoffen dabei sehr auf euer Verständnis, da die angesprochenen Verhaltensgrundsätze
eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellen.

Wenn ihr  zu  dem Ganzen  noch  Fragen  habt  oder  Sie  als  Eltern  von  minderjährigen
Betroffenen noch Fragen haben, wendet euch / wenden Sie sich bitte an den zuständigen
Ressortleiter oder an die im Briefkopf angegebene Telefonnummer oder E-Mail,  vielen
Dank.

Mit freundlichen Grüßen

U. Kloock
Geschäftsführer
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